
Förderverein „Mein Seebach“     AG Bürgerstiftung 

Termin: 09.07.2019   Klubhaus Seebach, Saaltheke 

Eine Bürgerstiftung dient den Bürgern einer Region und ist gemeinnützig 

Diskussion über 

- Stiftungszweck 

Der Stiftungszweck sollte so allgemein gehalten werden wie möglich. Bürgerstiftungen sind regional 
tätig, das heißt nicht nur für Seebach sondern für die Region wie Erbstromtal oder teil des 
Wartburgkreises oder … 

Die Projekte und Aktionen wirken meist über Ortsgrenzen hinaus und müssen von vielen Menschen 
getragen und unterstützt werden. 

- Organe einer Bürgerstiftung  

Die Organe einer Bürgerstiftung sind Gremien, wie Stiftungsrat und Stiftungsvorstand. Ihre 
Zusammensetzung und Zuständigkeit werden in der Satzung geregelt. 

- Stifter gewinnen 

Zur Sammlung des Stiftungskapitals der Bürgerstiftung müssen Stifter gewonnen werden, die Geld 
stiften oder spenden. Die Bürgerstiftung hat die Aufgabe das eingebrachte Kapital zu erhalten und 
gemäß Stiftungszweck in Projekten anzuwenden, die das Gemeinwesens in der Region fördern.  

Stifter können Privatpersonen aber auch Firmen sein. Da Bürgerstiftungen unabhängig sein sollen, 
können Stifter keinen Einfluss auf die Verwendung der Gelder nehmen.  

Durch die Verbesserung des Gemeinwesens ist eine Stärkung der Region möglich, die die Attraktivität 
verbessert. 

- Themen erarbeiten: 

Was soll mit einem Stiftungskapital in unserer Region realisiert werden? Wofür brauchen wir eine 
Bürgerstiftung? 
Die Vorschläge dazu werden in der nächsten Zusammenkunft diskutiert. 
 
Neuer Termin:  20.08.2019 19:00 Uhr   Klubhaus Seebach, Saaltheke 

Themen:  

Ziele der zu gründenden Bürgerstiftung 

Diskussion über Zielgruppen und Motive 

Fragen an die Stiftung Landleben Kirchheilingen 

Reiseplanung zum Erfahrungsaustausch bei der Stiftung Landleben Kirchheilingen 

 

Reisetermin zur Stiftung Landleben in Kirchheilingen: 

29.08.2019  ab Seebach ca. 12:00 Uhr (genauere Informationen folgen) 


